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Standardeinheitskosten für Funktionen: 
 

Nr. Bezeichnung Standardeinheitskosten 
Gesamtbetrag 
der Standard-
einheitskosten 

Einheiten der 
Standardeinheitskosten 

Bemessungsgrundlage der 
Standardeinheitskosten 

F1 Projektleitung großer Projekte 8.160,00 €  pro Stelle und Monat Personalausgaben und direkt und indirekte 
arbeitsplatzbezogene Sachausgaben 

F2 Projektleitung kleiner und mittlerer Projekte 
und herausgehobene Projektmitarbeit 7.590,00 €  pro Stelle und Monat Personalausgaben und direkt und indirekte 

arbeitsplatzbezogene Sachausgaben 

F3 Herausgehobene Projektmitarbeit  7.170,00 €  pro Stelle und Monat Personalausgaben und direkt und indirekte 
arbeitsplatzbezogene Sachausgaben 

F4 Projektmitarbeit 6.600,00 €  pro Stelle und Monat Personalausgaben und direkt und indirekte 
arbeitsplatzbezogene Sachausgaben 

F5 Assistenz 5.010,00 €  pro Stelle und Monat Personalausgaben und direkt und indirekte 
arbeitsplatzbezogene Sachausgaben 

 
 
Standardeinheitskosten für finanzielle Beteiligungen: 
 

Nr. Bezeichnung Standardeinheitskosten 
Gesamtbetrag 
der Standard-
einheitskosten 

Einheiten der 
Standardeinheitskosten 

Bemessungsgrundlage der 
Standardeinheitskosten 

B1 Bürgerschaftliches Engagement 15,00 €  pro Arbeitsstunde Ausgaben für Bürgerschaftliches Engagement 

B2 Überlassung von Personal durch Dritte 34,50 €  pro Arbeitsstunde Personalausgaben und direkt und indirekte 
arbeitsplatzbezogene Sachausgaben 

B3 ALG II Leistungen   300,00 €  pro Teilnehmenden und Monat Ausgaben für ALG II Leistungen 

B4 Lohnkostenzuschuss der Agentur für Arbeit  1.124,50 €  pro Teilnehmenden und Monat Ausgaben zum Lohnkostenzuschuss 
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Programmspezifische Standardeinheitskosten: 
 

Nr. Bezeichnung Standardeinheitskosten 
Gesamtbetrag 
der Standard-
einheitskosten 

Einheiten der 
Standardeinheitskosten 

Bemessungsgrundlage der 
Standardeinheitskosten 

P1 Außerbetriebliche Ausbildung 1.000,00 €  pro Auszubildendem und Monat Personal-, Sachausgaben und 
Ausbildungsvergütung (außerbetrieblich) 

P2 Außerbetriebliche Ausbildung - Abbrecher 350,00 €  pro Ausbildungsplatzplatz und 
Monat bei Abbruch 

Personalausgaben und direkt und indirekte 
arbeitsplatzbezogene Sachausgaben 

P3 Förderung der betrieblichen Ausbildung im 
Verbund 16.000,00 €  pro Ausbildungsplatz  Ausbildungsvergütung (Arbeitgeberbrutto) 

P4 Teilzeitberufsausbildung  380,00 €  pro Teilnehmenden und Monat  Personalausgaben und direkt und indirekte 
arbeitsplatzbezogene Sachausgaben 

P5 Kinderbetreuung 130,00 €  pro Teilnehmenden und Monat Ausgaben für Kinderbetreuung 

P6 100 zusätzliche Ausbildungsplätze für 
Jugendliche mit Behinderung  1.400,00 €  pro Ausbildungsplatz und Monat  Personal- und Sachausgaben 

P7 Werkstattjahr 835,00 €  pro Teilnehmendemplatz und 
Monat  Personal- und Sachausgaben 

P8 Betriebliche Ausbildung in Vollzeit 550,00 €  pro Ausbildungsplatz und Monat Ausbildungsvergütung (Arbeitgeberbrutto) 

P9 Betriebliche Ausbildung in Teilzeit 320,00 €  pro Ausbildungsplatz und Monat Ausbildungsvergütung (Arbeitgeberbrutto) 

P10 Weiterbildungsberatung zum betrieblichen 
Zugang 70,00 €  pro Beratung im betrieblichen 

Zugang 
Personalausgaben und direkt und indirekte 
arbeitsplatzbezogene Sachausgaben 

P11 Weiterbildungsberatung zum individuellen 
Zugang 40,00 €  pro Beratung im individuellen 

Zugang 
Personalausgaben und direkt und indirekte 
arbeitsplatzbezogene Sachausgaben 

P12 Beratung zur beruflichen Entwicklung / 
Anerkennung Kompetenzen 55,00 €  pro Beratung Personalausgaben und direkt und indirekte 

arbeitsplatzbezogene Sachausgaben 
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Nr. Bezeichnung Standardeinheitskosten 
Gesamtbetrag 
der Standard-
einheitskosten 

Einheiten der 
Standardeinheitskosten 

Bemessungsgrundlage der 
Standardeinheitskosten 

P13 Öffentlich Geförderte Beschäftigung - 
Qualifizierung 46,00 €  pro Qualifizierungsstunde Personalausgaben und direkt und indirekte 

arbeitsplatzbezogene Sachausgaben 

P14 Unterrichtsstunde  37,50 €  pro Unterrichtsstunde Ausgaben für Honorar und direkt und indirekte 
arbeitsplatzbezogene Sachausgaben 

P15 Unterrichtsstunde hauptbeschäftigte 
Lehrkraft 75,00 €  pro Unterrichtsstunde einer 

hauptbeschäftigten Lehrkraft 
Personalausgaben und direkt und indirekte 
arbeitsplatzbezogene Sachausgaben 

P16 Fahrten der Teilnehmenden 30,00 €  pro Teilnehmenden und Monat Ausgaben für Fahrten der Teilnehmenden 

P17 
Lebens- und erwerbsweltbezogene 
Weiterbildung - Organisation, fachliche 
Begleitung und Beratung 

79.200,00 €  pro Jahr Personalausgaben und direkt und indirekte 
arbeitsplatzbezogene Sachausgaben 

P18 Überbetrieblichen Unterweisung von 
Auszubildenden in Industrie und Handel 276,00 €  pro Lehrgangstag Personalausgaben und direkt und indirekte 

arbeitsplatzbezogene Sachausgaben 

P19 Überbetrieblichen Unterweisung von 
Auszubildenden im Handwerk 328,00 €  pro Lehrgang und Teilnehmenden Ausgaben eines Lehrgangs gemäß Ermittlung des 

Heinz-Piest-Instituts 

P20 Arbeitslosenzentrum 40.000,00 € pro Arbeitslosenzentrum und Jahr Ausgaben eines Arbeitslosenzentrums 

 

 

 


